Abfallverordnung 

der Gemeinde Greifensee vom 2. Dezember 1992 / Revidiert am 30. Juli 1996

Art. 1
Zweck

Diese Verordnung regelt das Abfallwesen in der Gemein​de Greifensee; sie soll gewährleisten, dass Aufgaben und Pflichten bei der Abfallbewirtschaftung in umweltgerech​ter Weise wahrge​nom​men werden.

Art. 2

Geltungsbereich

Diese Verordnung hat auf dem gesamten Gemeindegebiet Gültig​keit. Bei Vorliegen besonderer Verhältnisse kann die Gesundheits​behörde Abweichungen von der Verord​nung bewilligen.

Art. 3

Grundsätze

1.
Das Entstehen von Abfällen ist möglichst zu vermei​den oder einzuschränken.

2.
Wiederverwertbare Abfälle und Abfallbestandteile sind, wenn ökologisch sinnvoll, separat zu sammeln und den dafür vorge​sehenen Verwertungs-, bzw. Entsorgungswegen zuzuführen. Dies gilt ebenso für Sonderabfälle.

3.
Abfälle, die nicht wiederverwertet werden können, sind ent​sprechend den Bestimmungen dieser Verord​nung, bzw. den Vorschriften des übergeordne​ten Rechts zu entsorgen.

Art. 4

Abfallarten

Definitionen

1.
Siedlungsabfälle sind die aus Haushalten stammenden Ab​fälle sowie andere Abfälle vergleichbarer Zusam​mensetzung.


1.1.
Kehricht: in Haushalt, Gewerbe und Industrie entstehende brennbare Ab​fälle mit Ausnahme der separat zu sam​melnden Abfälle und des kompostierbaren Abfalls.


1.2.
Kompostierbarer Abfall: Organische Abfälle aus Küche, Garten, Land- und Forstwirtschaft, die kompostiert wer​den können.


1.3.
Sperrgut: Brennbarer Kehricht, der wegen seiner Abmes​sungen oder wegen seines Gewichtes nicht in die offiziel​len Kehricht​säcke passt.


1.4.
Separat zu sammelnde Abfälle: Abfälle oder Abfallbe​standteile aus Haushalt, Gewerbe, In​dustrie und Dienst​leistungsbetrieben, welche ganz oder teil​weise der Wie​derverwertung oder ‑verwendung, resp. der separaten Entsorgung zugeführt wer​den können. Diese werden jähr​lich verbindlich im Abfallkalender aufgeführt.



Abfälle aus Betrieben gelten nur als Siedlungs​abfälle, wenn sie diesen in Menge und Zusam​mensetzung ent​sprechen.

2.
Sonderabfälle: Sonderabfälle sind die in der bundes​rätlichen Verordnung über den Verkehr mit Sonderab​fällen (VSS) vom 12. No​vember 1986 aufgeführten Stoffe.

3.
Bauabfälle sind sämtliche von Baustellen zu entsor​gende Mate​rialien wie Aushub, Bauschutt, Bausperr​gut und Sonderabfälle.

Art. 5

Aufgaben der Ge​meinde

1.
Die Gemeinde sorgt für die Organisation der Samm​lung, Ab​fuhr und Entsorgung 


1.1.
des Kehrichts, des Sperrguts und des kompo​stierbaren Abfalls, soweit dieser nicht dezentral kompostiert wird;


1.2.
der separat zu sammelnden Abfälle


- Glas


-
Papier / Karton


-
Aluminium


-
Metalle


-
Altöl und weitere Sonderabfälle


-
Kadaver

Die Gesundheitsbehörde ist ermächtigt, diesbe​zügliche Aenderungen vorzunehmen.


für Gewerbe und Industrie gelten besondere Be​stimmungen (Art. 10 Ziffer 6)

2.
Die Gemeinde kann ihre Aufgaben ganz oder teilweise Dritten übertragen oder sich zur Lösung von Aufgaben im Zusammen​hang mit der Abfallentsorgung mit an​dern Gemeinden zusam​menschliessen. Sie ist Mitglied des Zweckverbandes Kehricht​verwertung Zürcher Oberland.

3.
Die Gemeinde unterstützt Sonderabfall-Sammelaktio​nen für Kleinmengen aus dem Haushalt oder lässt sol​che durchführen. Derartige Aktionen erfolgen in Zu​sammenarbeit mit dem Amt für Gewässerschutz und Wasserbau (AGW).

Art. 6

Information

Die Gemeinde informiert und orientiert regelmässig über Möglichkeiten und Bedeutung der Abfallvermeidung, ‑verminderung (Separatsammlungen, Recycling) und ‑entsorgung. Zu diesem Zweck erhalten Haushalte und Betriebe periodisch einen Abfallka​lender. Die Gemeinde führt eine Abfallstatistik, welche Auskunft gibt über die Art und Menge der Abfälle sowie die Kosten der Abfall​bewirtschaftung und veröffentlicht diese periodisch.

Art. 7

Zuständigkeit

1.
Zuständig für den Vollzug der Verordnung sowie den Erlass von Verfügungen im Rahmen dieser Verordnung ist die Gesund​heitsbehörde.

2.
Verwaltungs- und Fachstelle für die Abfallbewirtschaf​tung ist die Gesundheitsbehörde.

Art. 8

Abfallabfuhr

1.
Die Organisation der Abfuhren ist Sache der Gemein​de. Einzel​heiten zu den Abfuhren, Sammlungen und zur Entsorgung der Abfälle werden im Abfallkalender vorgeschrieben.

2.
Der Kehricht darf nur in Kehrichtsäcken und, sofern vorhanden, in den Kehrichtcontainern bereitgestellt werden.

3.
Nicht vorschriftsgemäss bereitgestellter Abfall kann durch den Abfuhrunternehmer zurückgewiesen wer​den.

Art. 9

Kontrolle des Ab​fallgutes

Die Gesundheitsbehörde überwacht die vorschriftsge​mässe Ab​fallentsorgung. Die sich daraus ergebenden Feststellungen unter​liegen dem Amtsgeheimnis.

Art. 10

Pflichten der Ab​fallverursacher

1.
Kehricht und Sperrgut dürfen nur über die von der Gemeinde organisierte Abfuhr entsorgt werden.

2.
Kompostierbarer Abfall ist nach Möglichkeit selbst zu kompo​stieren.

3.
Folgende separat zu sammelnde Abfälle sind den ent​sprechen​den Spezi​alabfuhren mitzugeben, bzw. bei den dafür vorgese​henen Sammelstellen abzuliefern. Sie dürfen weder mit andern Abfäl​len vermischt noch mit diesen zusammen entsorgt wer​den:


-
Papier / Karton


-
Verpackungsglas


-
Metalle (Weissblech, Eisen, Aluminium, Buntmetall)


-
Mineral- und Speiseöl


-
Pneus


-
Tierkadaver / Metzgereiabfälle


-
Elektrogeräte



Textilien


-
Batterien / Akkumulatoren


-
Leuchtstoffröhren / Stromsparlampen


-
Gifte


-
Medikamente


-
lösungsmittelhaltige Stoffe (Farben, Lacke etc.)


-
Fotochemikalien


Details werden im Abfallkalender geregelt.


Die Gesundheitsbehörde ist ermächtigt, Anpassungen bezüglich der separat zu sammelnden Abfälle vorzu​nehmen.

4.
Baustellenabfälle sind zu sortieren (Aushub, Bau​schutt, Bau​sperrgut und Sonderabfälle) und an​schliessend einer stoffge​rechten Entsor​gung zuzu​führen.

5.
Das Ablagern von Abfällen auf öf​fentlichem und privatem Grund ist verboten. Davon ausgenommen ist die Bewirtschaftung kompostierba​rer Abfälle auf öf​fentlichen und privaten Kompostplät​zen. 


In Wohngebieten dürfen landwirtschaftliche und Gar​tenabfälle nur in dürrem Zustand und bei trockener Witterung verbrannt werden. Dabei dürfen keine we​sentlichen Geruchs-, Rauch- oder Hitzeeinwirkungen auf die Nachbarschaft entstehen. Im übrigen ist das Verbrennen von nichtpflanzlichen Abfällen im Freien auf öffentlichem oder privatem Grund sowie in Öfen und Cheminées verboten. Davon ausgenommen ist das Verbrennen in bewilligten Anlagen.

6.
Gewerbe und Industrie führen ihre Abfälle, die hin​sichtlich Menge oder Zusammensetzung nicht den Siedlungsabfällen entsprechen, selbst und auf eigene Kosten der Wiederver​wer​tung bzw. der umweltge​rechten Entsorgung zu.

Art. 11

Container​pflicht

Der Kehricht ist in Norm-Containern bereitzustellen bei

1.
Einfamilienhausüberbauungen bzw. Mehrfamilienhäu​sern

2.
Industrie, Gewerbe und öffentlichen Betrieben mit grösse​ren Abfallmengen

Art. 12

Verursacher​prinzip

Die gesamten Kosten der Abfallbewirtschaftung werden mittels Gebühren vollumfänglich den Verursachern über​bunden.

Art. 13

Gebühren

1.
Der Gemeinderat legt auf Antrag der Gesundheitsbe​hörde die Gebühren nach Art und Menge des zu ent​sorgenden Abfalls in einem besonderen Gebühren​re​glement fest. 

2.
Die Gebühren werden auf Grund des budgetierten Aufwandes, unter Einbezug der Investitionen samt Kapitalkosten der KEZO sowie des eigenen Verwal​tungsaufwandes jährlich festgelegt. In der Abfallrech​nung werden die Überschüsse und Defizite der Vor​jahre berücksichtigt.


Für das Sammeln, Verwerten und Behandeln des Hauskehrichts werden volumenabhängige (Kehrichtsäcke), bzw. gewichtsabhängige (Sperrgut) Gebühren erhoben. Sie decken insbesondere den Aufwand für die Abfuhr und die Kosten für Bau, Be​trieb, Unterhalt, Verzinsung und Abschreibung der Be​handlungsanlagen.


Zusätzlich wird eine pauschale Grundgebühr erhoben. Sie deckt die durch die volumenabhängigen oder ge​wichtsabhängigen Gebühren nicht gedeckten Aufwen​dungen. Darunter fallen insbesondere die Kosten für gewisse Separatsammlungen, für Information und Be​ratung, Personal und Administration sowie die kanto​nale Abgabe für die Entsorgung von Kleinmengen von Sonderabfällen.


Die Bemessung der pauschalen Grundgebühr erfolgt pro Wohneinheit.


Für Gewerbebetriebe kann eine besondere kostendeckende Gebührenregelung getroffen werden, sofern nicht Art. 10, Abs. 6 angewendet wird.

Art. 14

Ausführungsbe​stim​mungen

Die Gemeinde erlässt Ausführungsbestimmungen zu die​ser Ver​ordnung periodisch in Form eines Abfallkalenders. Darin werden Einzelheiten zur Abfuhr, Sammlung und Entsorgung der Abfälle ge​regelt. 

Art. 15

Strafbestim-mung

Bei Widerhandlungen gegen Bestimmungen dieser Ver​ordnung sind die Strafbestimmungen des übergeordneten Rechts, insbesondere des kantonalen Gesetzes über die Abfallwirtschaft, anwendbar.

Art. 16

Rechtsmittel

Entscheide und Verfügungen, die auf Grund dieser Ver​ordnung erlassen werden, können innert 20 Tagen mit​tels Rekurs beim Bezirksrat Uster angefochten werden.

Art. 17

Inkrafttreten

Diese Verordnung tritt nach der Genehmigung durch den Gemein​derat, die Gemeindeversammlung und die Direk​tion der öffentli​chen Bauten des Kantons Zürich auf den 1. Februar 1993 in Kraft. Sie ersetzt die Verordnung vom 28. Januar 1971.

Genehmigt durch die Gemeindeversammlung Greifensee am 2. Dezember 1992

Greifensee, 2. Dezember 1992

IM NAMEN DER GEMEINDEVERSAMMLUNG GREIFENSEE

Der Gemeindepräsident:

Peter Roesler:

Der Gemeindeschreiber:

Hansruedi Strebel

Die Baudirektion des Kantons Zürich hat diese Ver​ordnung mit Verfügung vom 1. Februar 1993 ge​nehmigt.

Die revidierten Art. 3, Abs. 2, Art. 10, Abs. 5, Art. 13, Abs. 2 und Art. 15 der Verordnung treten nach der Genehmigung durch den Gemeinderat, die Ge​meindeversammlung und die Direktion der öffentli​chen Bauten des Kantons Zürich auf den 
30. Juli 1996 in Kraft.

Greifensee, den 30. Juli 1996
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